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DÜSSELDORF. Derzeit vergeht
kaumeinTag, ohne dass strafrechtli-
che Verfehlungen von Managern in
den Schlagzeilen sind. Die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft bei
Volkswagen oder Rasselsteinwegen
Korruption und die jüngsten Verur-
teilungenzuHaftstrafen in denSkan-
dalfällen Infomatec und EM.TVma-
chenvor allemeins deutlich:DieGe-
fahr für Firmenlenker, sich durchun-
ternehmerische Entscheidungen
strafbar zumachen, hat drastisch zu-
genommen.Und selbst dort,wo sich
amEnde ihreUnschuld herausstellt,
ist der ramponierte Ruf des Unter-
nehmens kaum mehr zu reparieren.
Strafverteidiger raten daher drin-
gend zur präventiven juristischen
Beratung,wennwichtigewirtschaft-
liche Entscheidungen anstehen.
„Die Frage der Strafbarkeit hängt
sich dabei oftmals an juristischen
Feinheiten auf, die für Laien kaum
verständlich sind“, sagt Lars Kutz-
ner, auf forensischeBeratung spezia-
lisierter Rechtsanwalt der Kanzlei
Flick Gocke Schaumburg.
Wer sich vorbeugend über die

mögliche strafrechtliche Relevanz
geplanter Entscheidungen beraten
lässt, hat gute Argumente. „Das
Netz der Strafvorschriften ist deut-
lichdichter unddie Strafen empfind-
licher geworden“, betont Jürgen
Möllering, Justiziar des Deutschen
Industrie- und Handelskammerta-
ges (DIHK).Das gilt etwa für die Be-
stechung im geschäftlichen Ver-
kehr, die inzwischen auch aufHand-
lungen im ausländischen Wettbe-
werb ausgedehnt worden ist.
Nimmt jemand Geschenke – auch
aus dem Ausland – an und ver-
spricht als Gegenleistung, einen der
Wettbewerber unlauter zu bevorzu-

gen, macht er sich wegen Bestech-
lichkeit oder umgekehrt wegen Be-
stechung strafbar.
Fließt das Bestechungsgeld tat-

sächlich, kann gleichzeitig eine Un-
treuenach§ 266Strafgesetzbuch ver-
wirklicht sein – ein höchst problema-
tischer Tatbestand, um den es auch
im Fall der mittlerweile insolventen
Bremer Vulkan Verbund AG ging.
Hier wurden Manager wegen Zah-
lungen in ein konzerninternes Cash-
Management-System zu Freiheits-
strafen auf Bewährung verurteilt,
die der Bundesgerichtshof (BGH) je-
doch wieder aufhob. Auf eine Kon-
kretisierung dieser als problema-
tisch empfundenen Norm hoffen die
Rechtspraktiker durch dieRevisions-
entscheidungdesBGH imsogenann-
tenMannesmannprozess. In dem in-
ternational beachteten Prozess geht
es um die Frage, wann eine Prämien-
zahlung eine Untreue darstellt.

Tückisch für die unternehmeri-
sche Freiheit ist es, dass immer häu-
figer BestimmungendesNebenstraf-
rechts, die außerhalb des StGB im
Aktiengesetz (AktG), Handelsge-
setzbuch oder Wertpapierrecht ge-
regelt sind, Gegenstand von Ermitt-
lungen und Urteilen werden. So
kames imFall Infomatec zuHaftstra-
fen wegen unerlaubter Veräuße-
rung von Insiderpapieren und Kurs-
betrugs. Um § 400 Abs. 1 AktG ging
es imFall der LandesbankBerlin, de-
ren ehemalige Vorstände im Feb-
ruar des Jahres vom Landgericht
Berlin wegen unrichtiger Darstel-
lung in den Jahresabschlüssen zu
Geldstrafen verurteilt wurden.
Auch die Brüder Haffa als Vor-
stände der EM.TV AG waren vom

Landgericht München wegen un-
richtiger Darstellung ihrer Umsätze
in der Konzernbilanz gemäß § 400
Abs. 1 AktG zu Geldstrafen verur-
teiltworden. Und schließlichwurde
wegenderselbenVorschrift auch ge-
gen den ehemaligen Vorstand der
MLP, Bernhard Termühlen, Anklage
erhoben. Der Vorwurf: er habe die
Jahresabschlüsse der MLP AG, der
MLP Lebensversicherung AG und
der MLP Finanzdienstleistungen
AG falsch aufgestellt.
WeitereMinen finden sich imKa-

pitalmarktrecht. Noch anhängig ist
beispielsweise das Verfahren gegen
zwei Vorstände der Biodata AG, die
knapp zwei Jahre nach dem Börsen-
gang Insolvenz anmelden musste.
Den Vorständen wird die Tätigung
verbotener Insidergeschäfte nach
§ 38 Abs. 1 Nr. 1 Wertpapierhandels-
gesetz vorgeworfen.
Manche dieser komplexen De-

likte würden gar nicht erkannt,
wenn die Strafverfolgungsbehörden
nicht wesentlich besser besetzt wä-
ren als früher. In vielen Bundeslän-
dern sind inzwischen Spezialdezer-
nate bei der Polizei und zentrale Er-
mittlungsstellen der Staatsanwalt-
schaften für Wirtschaftskriminali-
tät undKorruption eingerichtet; teil-
weise gibt es sogar integrierte Er-
mittlungseinheiten, in der Staatsan-
wälte, Polizei in einemHaus zusam-
menarbeiten und dabei von Wirt-
schaftsprüfern und Spezialisten für
Vergabe-, Bau- oder Finanzwesen
unterstützt werden. Auch wenn die
Ermittler mit Arbeit überlastet sind,
wiedie privateAntikorruptionsorga-
nisation Transparency Internatio-
nal beklagt, erhöht das den Verfol-
gungsdruck enorm – da ein aufge-
deckter Fall zum nächsten führt.
Der Bundeslagebericht Wirt-

schaftskriminalität 2003 bestätigt

dies: Bei Delikten der Wirtschafts-
kriminalität handele es sich um
Überwachungs- und Kontrollde-
likte,wobei noch ein großesDunkel-
feld aufzuklären sei. Doch bei dieser
Aufgabe stehen die Strafverfol-
gungsbehörden nichtmehr allein.
In den Unternehmen habe ein

enormes Umdenken stattgefunden,
konstatieren alle Beteiligten. „Das
Bewusstsein für die Gefahr einer
Strafverfolgung ist gewachsen und
damit die Bereitschaft vorzubeu-
gen“, sagt Professor Egon Müller,
der als Strafverteidiger Unterneh-
men verteidigt aber auch präventiv
berät. Fast alle großen Firmen be-
schäftigen sich mit dem Thema
Compliance und Korruption, er-
gänzt DIHK-Experte Möllering.
Dass, wie jüngst geschehen, Unter-
nehmen selber Strafanzeige erstat-
ten und damit negative Schlagzeilen
in Kauf nehmen, zeige, wie ernst sie
das Thema nehmen.
Vorbildcharakter hat hier die

Deutsche Bahn, die schon 2000 das
Thema Korruptionsbekämpfung
zur Chefsache gemacht hat und ei-
nen Lenkungskreis Compliance ins
Leben gerufen hat. Zwei externeAn-
wälte fungieren als Ombudsmän-
ner, die vertrauliche Hinweise auf
Korruption im Unternehmen und
bei Zulieferfirmen entgegen neh-
men. Laut Auskunft der Bahn ist die
Einheit bislang 400 Fällen nachge-
gangen, in 160 Fällen kam es zu Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft.
Wirksamstes Sanktionsmittel: Fir-
men, die erwischt werden, erhalten
zeitweise keine Aufträgemehr.

crz GARMISCH. Das Landgericht (LG) Co-
burg hat die Geschäftsführerin einer zah-
lungsunfähigen GmbH, welche sich auf die
Errichtung schlüsselfertigerHäuser speziali-
siert hatte, zur Zahlung von 65 000 Euro an
drei ehemalige Subunternehmen verurteilt.
Die GmbH hatte Teilzahlungen der Häusle-
bauern nicht an die von ihr beauftragten
Handwerker weitergeleitet, sondern ander-
weitig verbraucht. Dabei handelte es sich
umBaudarlehen, welche durchGrundschul-

den an den Grundstücken abgesichert waren. Es habe sich deshalb
um Baugeld im Sinne des Gesetzes über die Sicherung von Baufor-
derungen (GSB) gehandelt, argumentierte das Gericht. Konse-
quenz: Die Gesellschaft hätte mit dem Geld ihre Lohnforderungen
gegenüber den beteiligten Handwerksbetrieben befriedigen müs-
sen. Für diesenVerstoß hafte die Geschäftsführerin persönlich, be-
fand das Gericht. LG Coburg, Az.: 22 O 313/04

Manager in der Strafrechtsfalle –
die Gefahr wächst
Gegen die Tücken unternehmerischer Entscheidungen hilft nur eins: Vorbeugende Beratung

Autoschlüssel in Briefkasten kostet Versicherungsschutz
Der Versicherer muss nicht zahlen, wenn der Versicherungsnehmer
den Diebstahl seines kaskoversicherten Fahrzeugs dadurch ermög-
licht, dass er die Fahrzeugschlüssel in den Außenbriefkasten der Re-
paraturwerkstatt einwirft, auf deren Gelände das Auto zur Reparatur
abgestellt wurde. Das hat das Oberlandesgericht Celle im Fall eines
geklauten Porsche entschieden. Der Senat sah es als grob fahrlässig
an, dass der Besitzer den Fahrzeugschlüssel seines PKW in den ge-
gen fremde Zugriffe ungenügend geschützten Außenbriefkasten ge-
worfen hatte, während sein Fahrzeug auf dem frei einseh- und befahr-
baren Betriebsgelände parkte. OLG Celle, Az.: 8 U 182/04

Treppe ohne Sicherung – Gastwirt zahlt Schmerzensgeld
Ein Wirt muss nach einem Urteil des Landgerichts München 1 000
Euro Schmerzensgeld an einen Gast zahlen, weil dieser in den Gast-
räumen auf einer schmalen und steilen Treppe gestürzt war und sich
dabei beide Handgelenke gebrochen hatte. Der Grund: Entgegen ei-
ner Vorschrift in der Gaststättenverordnung wies die Treppe nicht
auf beiden Seiten einen griffsicheren Handlauf auf. Dass dem Be-
lange des Denkmalschutzes entgegenstanden, interessierte das Ge-
richt nicht. Dann hätte die Treppe nicht für den Publikumsverkehr ge-
öffnet werden dürfen. LG München, Az.: 6 O 14405/04

Langzeitstudenten müssen Sozialabgaben leisten
Das Sozialgericht Düsseldorf hat die Kriterien für das „Werksstuden-
tenprivileg“ näher festgelegt. Danach kann ein Student, der bereits
im 39. Semester ist, nicht mehr sozialversicherungsfrei beschäftigt
werden. Das Sozialgesetzbuch sieht zwar grundsätzlich für ordent-
lich Studierende einer Hochschule die Befreiung von der Sozialversi-
cherungspflicht vor. Die Richter haben dieses Privileg jedoch an die
Bedingung geknüpft, dass das Studium tatsächlich auch das Lebens-
bild des Betroffenen prägt. Es dürfe dabei nicht zur Nebensache ver-
kommen. SG Düsseldorf, Az.: S 10 RJ 166/03

Kommune haftet für Stolperfalle auf Marktplatz
Das Oberlandesgericht Hamm hat eine Großstadt zum Schadenser-
satz verurteilt, weil eine Frau mit dem Fuß an einer knapp zwei Zenti-
meter hohen Kante einer auf dem Marktplatz angelegten Entwässe-
rungsrinne hängen geblieben war. Begründung: Das gute Erschei-
nungsbild des neuen Marktplatzes begründe bei einem Fußgänger
eine erhöhte Erwartungshaltung dahin, den Platz gefahrlos betreten
zu können. OLG Hamm, Az.: 9 U 43/04
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li DÜSSELDORF. Die Hürden für
eine gewerbesteuerfreie Selbststän-
digkeit sind für Subunternehmer
nicht zu überwinden – selbst dann
nicht, wenn sie als Unternehmens-
berater für einen Freiberufler tätig
werden. Das ergibt sich aus einem
neuen Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH). Der sprach jetzt dem freien
Mitarbeiter eines Steuerberaters,
der immerhin dieVeräußerungmeh-
rerer Unternehmen selbstständig
vorzubereiten hatte, den Status ei-
nes Freiberuflers ab und unterstelle
ihn damit der Gewerbesteuerpflicht
wie ein Gewerbetreibender. Daraus
folgte eine kostspielige zusätzliche
Steuerbelastung, weil die ab 2001
eingeführte Gewerbesteuer-
anrechnung bei der Einkommen-
steuer im Streitfall noch nicht galt.
Der Kläger mit abgeschlossener

Banklehre war zuvor schon einige
Jahre als geschäftsführender Gesell-
schafter von zwei GmbHs mit dem
Aufbau eines bundesweiten Ver-
triebssystems für ein Softwarehaus
betraut gewesen. Danach wechselte
er zu einem Steuerberater als freier
Mitarbeiter, der imAuftragderTreu-
handanstalt 1992 und 1993 die Priva-
tisierung und Liquidation ehemali-

ger volkseigener DDR-Betriebe
durchführte. Der Kläger erhielt mit
Einverständnis der Treuhandanstalt
von dem Steuerberater die eigen-
ständig zu erledigende Aufgabe, die
Veräußerung von 17 Betrieben vor-
zubereiten. Dies geschahdurch tele-
fonische Absprachen ohne weitere
schriftliche Vereinbarungen. Sein
Honorar rechnete der Kläger gegen-
über dem Steuerberater nach Zeit-
aufwand ab und wies in den Rech-
nungen Umsatzsteuer aus. Er bezog
weder ein festes Gehalt noch Leis-
tungen imUrlaubs- und Krankheits-
fall. In seinen Steuererklärungen
vertrat er die Auffassung, er sei als
selbstständigerUnternehmensbera-
ter freiberuflich tätig. Das Finanz-
amt und das Finanzgericht folgten
ihm in dieser Einschätzung jedoch
nicht, sondern behandelten ihn als
gewerbesteuerpflichtigenGewerbe-
treibenden.
Der BFH bestätigte die Vorin-

stanz nun und stellte zunächst fest,
dass derKläger nicht eine der in § 18
Einkommensteuergesetz aufgezähl-
ten gewerbesteuerfreien Freiberuf-
ler-Tätigkeiten ausübt. Er sei insbe-
sondere nicht einemberatendenBe-
triebswirt ähnlich, weil er nicht
über die einem Betriebswirt ver-

gleichbare breite fachliche Vorbil-
dung verfüge. Er übe auch keine
„sonstige“ selbstständige Tätigkeit
aus. Denn das Gesetz verlange, dass
es sichdabei umeine vermögensver-
waltende Arbeit handele, die nicht
nur in eigener Person, sondern auch
in eigener Verantwortlichkeit und
nicht nur als Subunternehmer be-
trieben werde. Der Kläger sei für
den Steuerberater als Subunterneh-
merbeschäftigt gewesen.Dasbedeu-
tet nachAnsicht desBFH sogar, dass
dieserTeilbereich durchdenSteuer-
berater nicht mehr selbst in seiner
Eigenschaft als Berufsträger, son-
dern auf Grund der Delegation
ebenso gewerblich ausgeübt wird.
Diese Beurteilung ergebe sich aus
der in ständiger Rechtsprechung
des BFH vertretenen „Vervielfälti-
gungstheorie“, nach der sich ein
Freiberufler seiner originärenTätig-
keit durch Übertragung wesentli-
cherAufgaben aufDritte nicht entle-
digen darf, ohne selbst in die Ge-
werblichkeit zu gelangen. Daraus
folge erst recht, dass der Subunter-
nehmer keinen eigenen freien Beruf
ausüben könne.

Geschäftsführer haftet für
Handwerkerforderungen
Baugeld zweckwidrig verwendet
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wf DÜSSELDORF. Manche halten
es für beruflich zwingend geboten,
andere finden es schlicht schick:
Auto fahren und gleichzeitig per
Handy telefonieren. Doch Vorsicht,
Gerichtsurteile zeigen: Die Kombi-
nation „Eine Hand am Steuer, eine
am Ohr“ kann zu mehr führen als
nur einem Knöllchen. Unter Um-
ständen ist auch der Führerschein
weg – oder sogar derVersicherungs-
schutz.
Seit Dezember 2000 steht es im

Gesetz: Wer einen Wagen steuert,
darf nicht gleichzeitig einenTelefon-
hörer in der Hand halten. Tut Mann
oder Frau es doch, ist eineGeldbuße
fällig. Spätere „Erklärungen“, etwa
manhabedasHandynicht zumTele-
fonieren benutzt, helfen weder ge-
genüber der Polizei noch vor Ge-
richt weiter. Ausweislich der Geset-
zesmaterialien umfasst das Verbot
„sämtliche Bedienfunktionen wie
das Anwählen, die Versendung von
Kurznachrichten oder das Abrufen
vonDaten im Internet etc.“
Diese juristische Nachhilfe kos-

tete einen BMW-Fahrer aus Westfa-
len 30 Euro Bußgeld zuzüglich An-
walts- und Gerichtskosten. Von der
Polizei in flagranti mit Mobiltelefon
am Steuer erwischt, hatte sich der
Fahrer damit verteidigt, er habe
nicht telefoniert, sondern lediglich

eine amVortag gespeicherteKurzno-
tiz als Gedächtnisstütze abgerufen.
Egal, urteilten die Richter am

Oberlandesgericht Hamm. Dass
während des Handygebrauchs nicht
beideHände amLenkradwaren, rei-
che für eine Ordnungswidrigkeit
aus.
EineNummer härter traf es einen

Mobil-Freak aus Celle. Der Nieder-
sachse war so in sein Telefonat ver-

tieft, dass er nicht bemerkte, dass er
eine rote Ampel überfuhr. Sein
Pech: Erwurde geblitzt und auf dem
Foto war der Hörer amOhr deutlich
zu erkennen.
Neben 150 Euro Geldbuße ver-

hängte die Verkehrsbehörde gleich-
zeitig ein einmonatiges Fahrverbot
wegen „grober Pflichtverletzung“.
Der Gang vor das Gericht blieb er-
folglos:Alle Instanzendiagnostizier-

ten bei dem Überfahren der Ampel
bedingten Vorsatz – das der Fahrer
also Verkehrsverstöße geahnt, diese
aber hingenommen hätte. Wer ei-
nenmöglichen Verkehrsverstoßmit
einer solchen „Bedenkenlosigkeit
oder Gleichgültigkeit“ in Kauf
nähme, für den seien vier autofreie
Wochen als Strafe absolut angemes-
sen, so abschließend die Richter des
Oberlandesgerichts Celle.
Richtig tief in die Tasche greifen

musste eine automobile Quassel-
strippe aus Berlin. Mit einer Hand
am Handy düste der schnittige
Smart-Fahrer mit stark überhöhter
Geschwindigkeit durch die Haupt-
stadt. In einer Doppelkurve kam er
von der Straße ab. Ergebnis: Total-
schaden. Die Vollkaskoversiche-
rung sah „grobe Fahrlässigkeit“ am
Werk und zahlte keinen Cent.
Auf dem Schaden von rund 5 000

Euro blieb der coole Großstadt-
Rennfahrer sitzen. Auch das Amts-
gericht in Berlin-Mitte hatte für ein-
armige Steuermänner wenig Ver-
ständnis. „Objektiv und subjektiv
grob fahrlässig“ sei dasVerhalten ge-
wesen, so das Urteil des Amtsrich-
ters.

VWwar seit jeher Symbol und
Modell: unser Wiederauf-

stieg nach dem Krieg, Erfolg
durch Partnerschaft von Kapital
und Arbeit, innovative Muster
für Arbeitszeit und Beschäfti-
gung, Funktionieren des konsen-
sualen Systems. Der Skandal
heute wird straf- und vielleicht
aucharbeits- und schadensersatz-
rechtlich geklärt, das ist ohneAuf-
regung abzuwarten. Was immer
dabei herauskommt, ein Lehr-
stück ist VW allemal: für mehr
Transparenz, gegen Korporatis-
mus und für bessere Governance.
„Geld ande-

rerLeute“ (Bran-
deis) in die eige-
nenTaschenum-
zuleiten, ist
allzu mensch-
lich. Wer das
jetzt bei Arbeit-
nehmervertre-
tern in Betriebs-
und Aufsichts-
rat anprangert,
vergisst, dass
das bei Vorstän-
denundKapital-
vertretern ge-
nauso vor-
kommt. Ganz verhindern lässt
sich das nie. Aber Transparenz
hilft allen Beteiligten und der
Presse bei ihrer Kontrollaufgabe
und schafft Vertrauen. Falls un-
saubere Abrechnungen gedeckt
wurden, muss das Folgen haben.
Korporatismus, vulgo Kunge-

lei, war in Deutschland jahrzehn-
telang geradezu systemtypisch.
DieBesetzung vonExpertenkom-
missionen durch die Regierung,
fein austariert zwischen Kapital,
Arbeit, Politik und Wissenschaft
(auch bei Corporate Governance
undMitbestimmung), verhindert
schon im Vorfeld die notwendi-
gen Reformen. Die paritätische
Interessenvertretung in Lei-
tungs- und Kontrollgremien wird
so in anderen erfolgreichen Län-
dern nicht praktiziert. Einbin-
dung von hohen Politikern qua
Amtes in Aufsichtsräte, goldene
Aktien für die öffentliche Hand,
Abschottung vom Markt durch
das VW-Gesetz – all dies hält
dem internationalenWettbewerb
nichtmehr stand.
Not tut bessere Governance:

Transparenz, Wettbewerb durch
Leistung am Markt und strikte,
schadensersatz- und strafbe-
wehrte Treuepflichten für Vor-
stand, Aufsichtsrat, aber auch
Großaktionäre und Arbeitneh-
mervertreter. Gefordert sind da-
bei Gesetzgeber, Corporate Go-
vernance Kommission, Gerichte
und alle Beteiligten, einerlei ob
von Kapital- oder Arbeitnehmer-
seite. Also Mut zu Neuem statt
Wagenburgmentalität! Dann
bleibt VW weiterhin Modell und
Symbol.

Handy am Steuer wird teuer
Fahren und gleichzeitig Telefonieren kann sogar den Führerschein kosten

Klaus J. Hopt
Direktor Max-
Planck-Institut
für Privatrecht,
Hamburg

Fiskus kann von Subunternehmer
Gewerbesteuer verlangen
Bundesfinanzhof sieht keine Vergleichbarkeit zu Selbstständigen

Aktenzeichen
BFH: IV R 41/03

Falscher Ort: Beim Plausch im Auto kennen die Gerichte keine Gnade.

VOTUM

VW- ein
Lehrstück für
Transparenz
Von KLAUS J. HOPT

Aktenzeichen
BGH: 5 StR 73/03, 1 StR 537/04
LG Berlin: 1 StR 420/03
LG München: I - 4 Kls 305 Js 52373/00

Aktenzeichen
OLG Hamm: 2 Ss OWi 1005/02
OLG Celle: 333 Ss 38/01 - OWi
AG Berlin-Mitte: 105 C 3123/03
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Tel. 0211.887-1312
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